
Anhang 3: Erlöse gemäß Verfahren 2.5 

 

Folgende Erlöse sind bei der Vorabkalkulation und Schlussabrechnung in Ansatz zu bringen: 

 

1. Erträge aus Netto-Beförderungsentgelten einschließlich erhöhter Beförderungsentgelte und 

Erträge/Ertragsminderungen insbesondere im Zusammenhang mit einer eventuellen 

Einnahmeaufteilung für das aktuelle sowie für vorausgegangene und künftige Jahre gemäß 

bilanzieller Bewertung; 

 

2. Erträge aus dem Fahrplanverkauf und der Werbung an Fahrzeugen, soweit diese nicht 

kostenmindernd abgesetzt wurden; 

 

3. Erträge aus Fahrzeugverkäufen, soweit diese nicht kostenmindernd abgesetzt wurden. 

Wurde das Fahrzeug nicht zu 100% im ÖPNV eingesetzt, ist eine Trennungsrechnung zu 

erstellen; 

 

4. Erträge aus dem Ersatz von Schäden (= Versicherungserstattungsleistungen), soweit diese 

von diesem öffentlichen Dienstleistungsauftrag umfasste Verkehre betreffen und nicht 

kostenmindernd abgesetzt wurden; 

 

5. Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schwerbehinderten gemäß § 145 Absatz 3 SGB 

IX (oder Nachfolgeregelung) für das aktuelle sowie für vorausgegangene und künftige Jahre 

gemäß bilanzieller Bewertung; 

 

6. sonstige staatliche Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Niedersachsen für das 

aktuelle sowie für vorausgegangene und künftige Jahre gemäß bilanzieller Bewertung, soweit 

diese nicht kostenmindernd abgesetzt wurden, und  

 

7. alle sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Vorteile gem. Art. 2 lit. g) VO (EG) 1370/2007, 

die durch die zuständigen Behörden zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

gewährt werden. 


